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Zitat von Tamina

Es steht nur "sporttaugliche Schwimmbrille" dort.

Wo? Was heißt "dort"? Im Schulgesetz steht es nicht, denn §57 des Schulgesetzes beschreibt
die Aufgaben des Lehrers in der Schule.

Zitat

Es steht nicht da, dass damit eine optische Schwimmbrille gemeint ist.
Das heißt, die Art der Brille ist nicht definiert und der Begriff ist weit dehnbar.  

  

Na, das ist doch toll. Wenn der Begriff nicht definiert und dehnbar ist, dann definiert doch
einfach selbst, wass eine "optische Schwimmbrille" ist, z.B. eine Brille, die durch eine
Bändselsicherung vorm Abrutschen gesichert und damit sporttauglich ist. Stellt bloß nicht zu
viele Fragen - Grundgesetz Nr. 1 des öffentlichen Dienstes ist immer: "Vorschriften zur Kenntnis
nehmen und gewissenhaft anwenden. Aber wer dabei viele Fragen stellt, bekommt viele
Antworten."

Nele
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